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1 Diese Regelung gilt auch für die Verwendung von Rohstoffen der Tierart Rind als ITW-Ware 

* Bezogen auf den Rohanteil der Komponenten tierischen Ursprungs (Richtwert für dehydrierte/konzentrierte Komponenten: 25 % Trocken-

masse) 

** Vergl. FEDIAF Kodex für die gute Kennzeichnung von Heimtierfuttermitteln https://www.ivh-online.de 

Produkte mit weniger als 4 % ITW-Anteil dürfen weder mit dem ITW-Siegel noch über eine Sternchenkennzeichnung 

im Zutatenverzeichnis ausgelobt werden! 

Ja

•Die ausgelobten Anteile an enthaltenem Fleisch und tierischen Nebenerzeugnissen (inkl. 
tierische Fette und Proteine) der im Claim ausgelobten ITW-Tierart(en) (Schwein, 
Hähnchen, Ente und/oder Pute) sind ITW-Ware1

•Der Gesamtanteil an Rohstoffen von ITW-Tierarten im Produkt ist zu min. 85 % ITW-Ware1

Ja 

min. 4 %* 

ITW-Anteil 

im Produkt Auslobung** z.B.: 

„mit“ oder „enthält“ 

Produkte mit einem ITW-Anteil an Fleisch und 

tierischen Nebenerzeugnissen von min. 4 % 

können im Zutatenverzeichnis mit Sternchen-

kennzeichnung ausgelobt werden. Eine Ver-

wendung des ITW-Siegels ist nicht möglich. 

100 %* 

ITW-Anteil 

im Produkt 
Auslobung** z.B.: 

„nur“, „ausschließlich“ 

oder „pur“ 

Ja 

freiwillige Sternchenkennzeichnung 

der ITW-Ware im Zutatenverzeichnis 

min. 26 %* 

ITW-Anteil 

im Produkt Auslobung** z.B.: im 

Marken-, oder Pro-

duktnamen möglich 

Das Produkt weist in 

Summe einen ITW-Anteil 

von min. 85 % (Fleisch 

und TNP, inkl. tierische 

Fette und Proteine) auf (be-

zogen auf die derzeit mögli-

chen ITW-Tierarten, Claim-

Anteil ist inkludiert). 

Obligatorischer Anteil Variabler Anteil 

min. 14 %* 

ITW-Anteil 

im Produkt Auslobung** z.B.: 

„reich an“, „hoch in“ 

oder „mit zusätzli-

chem“ 

verpflichtende Sternchen-

kennzeichnung des ITW-

Claim-Anteils im Zutatenver-

zeichnis.  

Bei ausschließlicher Ver-

wendung von ITW-

Tierarten darf zusätzlich 

der ITW-Anteil von min. 

85 % in der Zutatenliste 

ausgelobt werden. 

∑ (ITW-Claim obligatorisch + ITW variabel) = min. 85 % (Fleisch/TNP von ITW-Tierarten)  

https://www.ivh-online.de/

